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Dem Ministerium, Abteilung fü r  Unterrichts - ~ n ~ e l e ~ e i h e i  ten, 
bleibt es vorbehalten, einen ordentlichen Professor aus besonderen 
Gründen von der Teilnahme an den Konzilsgeschäften dauernd oder 
zeitweilig zu entbinden. 

§ 7. 
Einführung und Beeidigung. 

W Ist die Verordnung zur Einführung eines neu angestellten ordent- 
lichen Professors eingegangen und dessen Meldung bei dem Rektor erfolgt, 
so ist, abgesehen von den Ferien, binnen zwei Wochen eine Konzilssitzung 
zu seiner Aufnahme in das Konzil abzuhalten. - 

In dieser Sitzung verpflichtet der Rektor ihn durch Handschlag 
darauf, die Universitätssatzungen und die übrigen für die Konzils- 
mitglieder geltenden Vorschriften gewissenhaft zu beobachten und das 
Beste der Universität und ihrer Institute nach Kräften zu fördern, läßt  
ihn den in Anlage A enthaltenen Eid schriftlich vollziehen und körperlich 
ableisten, überreicht ihm die Landesherrliche Bestallung sowie eine 
förmlich ausgefertigte Aufnahmeurkunde, fordert den Sekretär und die 
Pedelle auf, dem neuen Konzilsmitglied zum Zeichen des Amtsgehorsams 
den Handschlag zu erteilen, und weist ihm seinen Platz im Konzil an. 

§ 8. 
Reihenfolge im Konzil. 

Die Reihenfolge der Konzilsmitglieder bestimmt sich nach der 
Zeit ihrer Aufnahme in das Konzil oder ihrer Ernennung zum ordentlichen 
Professor einer anderen Universität. 

War jemand nach seiner Anstellung als ordentlicher Professor 
ohne akademische Stellung, so ist diese Zwischenzeit abzurechnen. 

Bei gleichem Konzilsalter entscheidet das Datum der Anstellungs- 
urkunde. 

§ 9. 
Geschäftskreis des Konzils. 

t 
Zum Geschäftskreis des Konzils gehören alle akademischen An- 

gelegenheiten, soweit sie nicht dem engeren Konzil, den Fakultäten, 
besonderen Ausschüssen oder dem Rektor allein zustehen, insbesondere: 

1. die Ausübung des Satzungsrechtes, soweit es der Universität 
zusteht, sowie die Begutachtung und die Vorlage solcher Satzungen, 
welche der Landesherrlichen Bestätigung bedürfen (vergl. 5 51 
Ziffer 3 e); 





1 

Sachen, welche besondere Kenntnisse erfordern, müssen zuerst 
an die sachverständigen Konzilsmitglieder gehen. 

Niemand darf ein Rundschreiben unnötig aufhalten. Jedes Konzils- 
mitglied ha t  seiner Unterschrift den Tag der Weiterbeförderung bei- 
zufügen. 

5 13. 

Jedes Konzilsmitglied kann einen zweiten Umlauf des Rund- 
schreibens verlangen. 

Auch ohne Antrag muß ein Umlauf wiederholt werden, wenn die 
späteren Abstimmungen erhebliche Tatumstände oder neue Gründe 

V 

enthalten. 
Nach Beendigung der Verhandlungen hat  der Rektor unverzüglich 

das Ergebnis nach den Mehrheitsbeschlüssen als Beschluß des Konzils 
festzustellen, unter dem Rundschreiben zu vermerken und durch erneuten 
Umlauf dem ganzen Konzil bekannt zu machen. 

5 14. 

Zu den Konzilssitzungen werden sämtliche Konzilsrnitglieder durch 
Rundschreiben des Rektors geladen, unter Mitteilung der zur Beratung 
gestellten Angelegenheiten sowie unter Anschluß der zur Erläuterung 
dienenden Schriftstücke. 

Über Angelegenheiten, welche vorher nicht durch Rundschreiben 
mitgeteilt sind, kann in der Sitzung kein gültiger Beschluß gefaßt werden. 

5 15. 

Der Rektor ha t  in den Konzilssitzungen den Vorsitz, die Leitung 
der Verhandlungen, den Vortrag der Beratungsgegenstände und die erste 
Stimme. 

Er hat  jedesmal den Gegenstand der Verhandlung zu bezeichnen 
und 'seine Ansicht zu erklären, sodann je nach den Umständen und der 
Wichtigkeit der Sache eine Besprechung zu veranlassen, nach deren 
Schluß die aus der Verhandlung sich ergebenden Fragen zu stellen 
und darüber nach der Reihenfolge der Konzilsmitglieder abstimmen 
zu lassen. . g 16. 

In allen Fällen entscheidet in der Sitzung wie bei schriftlichen 
Verhandlungen die absolute Mehrheit der abstimmenden Konzilsmitglieder 
ohne Rücksicht auf die Zahl der Abstimmenden, sofern allen nicht durch 





wesenheit das älteste anwesende Konzilsmitglied ihn darauf aufmerksam 
zu machen, und wenn dies vergeblich sein sollte, das  Konzil zur Auf- 
hebung der Sitzung aufzufordern. 

g 21. 

In jeder Konzilssitzung wird ein Protokoll geführt ,  das  die An- 
* wesenden, die Vorträge und Beschlüsse verzeichnet, auch bei jedem Be- 

schluß bemerkt, o b  er einstimmig oder mi t  Stimmenmehrheit  gefaßt ist. 
Das Protokoll füh r t  der Sekretär, nötigenfalls unter Leitung des 

V ältesten anwesenden Mitgliedes der Juristenfakultät. 
Will das  Konzil ohne Sekretär verhandeln, so führ t  ein Konzils- 

mitglied das Protokoll. 

g 22. 

Jedes Konzilsmitglied h a t  das  Recht,  seine Erklärung, d a ß  es sich 
in der Minderheit befinde, zu Protokoll zu geben, auch schriftlich seine 
Sonderansicht zu den Akten zu bringen und,  wenn die Sache a n  das 
Ministerium, Abteilung für  Unterrichts-Angelegenheiten, geht,  dem 
Berichte beizulegen. 

Niemand darf einen Sonderbericht ohne dessen vorherige Mit- 
teilung an das  Konzil dem Ministerium, Abteilung für  Unterrichts-An- 
gelegenheiten, übermitteln. Der Rektor ist  hiervon nicht  ausgenommen. 

Niemand darf bei einem Bericht an  das  Ministerium, Abteilung für  
Unterrichts-Angelegenheiten, die Unterschrift deshalb verweigern, weil 
er dem Inhalte des Berichts nicht beistimme. 

Dagegen m u ß  auf Verlangen die Ansicht der Minderheit neben der 
Meinung der Mehrheit in den Bericht aufgenommen werden. 

§ 23. 

Alle Konzilsmitglieder wie auch der Sekretär sind verpflichtet, 
die Verhandlungen und Beschlüsse des Konzils bis zur ordnungsmäßigen 
Bekanntmachung geheim zu halten. 

Wer dem Konzil etwas vorzutragen wünscht,  muß  dies zunächst 
dem Rektor anzeigen. 

Der Rektor h a t  auf Verlangen den Gegenstand sofort den Korlzils- 
mitgliedern schriftlich mitzuteilen. 
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Findet die Erledigung vor der Wahl des neuen Rektors s tat t ,  so 
entscheidet das Konzil, ob der Vorgänger bis zum nächsten 1. Juli als 
Rektor eintreten, oder ob sofort die Wahl des neuen Rektors geschehen 
soll. Dieser behält das Amt vom nächsten 1. Juli an noch ein volles Jahr, 
wenn nicht das Konzil aus besonderen Gründen anders beschließt. 

Dem Ministerium, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten, ist 
der Beschluß des Konzils ohne Verzug anzuzeigen. 

Freiwillige Niederlegung des Rektorates bedarf stets der Geneh- 
migung des Ministeriums, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten. 

f 

5 45. 

Verhinderung des Rektors. Prorektor. 

Bei Verhinderung des Rektors trit t  sein Vorgänger oder, wenn auch 
dieser verhindert ist, dessen Vorgänger als Prorektor in die Geschäfts- 
führung ein. 

Liegen rechtliche Verhinderungsgründe vor, über die im Zweifel 
die Juristenfakultät entscheidet, so trit t  der Prorektor ohne weiteres ein. 

Bei tatsächlicher Verhinderiing hat  der Rektor ungesäumt dem 
Prorektor Anzeige zu machen und ihm die auf die Geschäftsführung 
bezüglichen Schriftstücke zu übergeben. Eine schon ausgeschriebene 
I(onzi1ssitzung darf wegen der Verhinderung nicht abgesagt werden, 
sondern ist unter dem Vorsitze des Prorektors abzuhalten. 

Der Rektor darf sich keine Nacht ohne vorherige Anzeige an die 
übrigen 'Mitglieder des engeren Konzils aus der Stadt entfernen. Ab- 
wesenheit von mehr als drei Tagen setzt Anzeige an das Konzil, Ab- 
wesenheit von mehr als zwei Wochen Genehmigung des Ministeriums, 
Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten, voraus. 

5 46. 

Stellung des Rektors. 
Der Rektor ist das Haupt der Universität und deshalb die erste 

akademische obrigkeitliche Person. 
Ihm gebühren die hergebrachten Ehrenrechte, insbesondere das 

Prädikat Magnifizenz, die nach den Bestimmungen der Stiftungsurkunde 
anzulegende Ehrenkette, die bei akademischen Feierlichkeiten vor ihm 
her zu tragenden akademischen Zepter. 





12. die Aufsicht über den ordnungsmäßigen Versand der akade- 
mischen Druckschriften, soweit er dem Sekretär obliegt; 

13. das Halten einer Rede zur Feier des Geburtstages des Groß- 
herzogs Friedrich Franz 11. a m  28. Februar, wobei nötigenfalls 
ein anderer Professor für ihn eintreten darf. Bei der Druck- 
legung der Rede t rägt  die Universitätskasse die Kosten bis zur 
Höhe von 100 Mark; 

14. die Aufbewahrung der Rektoratsinsignien; 
15. die Vornahme der ersten Versöhnungsversuche bei Streitig- 

keiten zwischen Universitätsangehörigen, nach Befinden unter 
Beauftragung eines Konzilsmitgliedes; 

16. der Erlaß notwendiger Verfügungen in allen zur Zuständigkeit 
des Konzils oder des engeren Konzils gehörigen Sachen bei 
Gefahr im Verzuge. Wegen solcher Verfügungen h a t  er der 
zuständigen Behörde baldmöglichst Rechenschaft abzulegen; 

17. das Recht zur Ankündigung des Rektoratsantrittes durch eine 
wissenschaftliche Abhandlung, deren Druckkosten bis zur 
Stärke von 9 Bogen bei 500 Abdrücken die Universitätskasse 
t rägt ;  

18. ein Bericht a n  das Konzil a m  Ende jedes Semesters über die 
Geschäftsverwaltung des engeren Konzils in verstärkter Be- 
setzung (§ 49 Abc. 3). 

Einkünfte des Rektors. 

Der Rektor bezieht einen Jahresgehalt von 800 Mark, welcher 
aus  der Universitätskasse in vierteljährlichen Hebungen i m  voraus zu 
zahlen ist, und die von den Fakultäten festgesetzten Anteile an den 
Promotionsgebühren. 

Bei seinem Ableben während des Rektoratsjahres gebühren diese 
Einkünfte seinen Erben bis zum Ende des laufenden Vierteljahrs unter 
Ausschluß jedes Anspruchs auf eine Gnadenzeit. 







q 53. 
Wichtige Sachen müssen vor der Sitzung schriftlich mitgeteilt, 

dürfen aber nicht allein schriftlich erledigt werden. 
In der Sitzung ist in der Regel ein Protokoll zu führen. 

Zur Beschlußfassung des engern Konzils genügt es, wenn außer 
dem Rektor oder dem Prorektor noch zwei Mitglieder teilnehmen und, 
falls es in verstärkter Besetzung beschließt, wenn noch vier Mitglieder 
teilnehmen. # 

Bei allen Sachen, deren gehörige Behandlung Rechtskenntnisse 
verlangt, muß sich unter den beschließenden Mitgliedern ein Mitglied 
der luristenfakultät befinden. I 
Konzil schon unter seinem Rektorate verhandelt hat. I 

q 55. 
Die Vorschriften des zweiten Abschnitts gelten, soweit sie hier 

anwendbar sind, auch für die Verhandlungen im engeren Konzil. I 
5 56. 

Besondere Pflichten der M'itglieder. 
Den Mitgliedern des engeren Konzils liegt es vor allem ob, mit 

dem R,ektor über das Wohl der Universität zu wachen und alles, was 
in dieser Hinsicht zu ihrer Kenntnis kommt, nach gewissenhafter Er- 
wägung dem Rektor ungesäumt und vollständig mitzuteilen, damit 
die nötigen Verhandlungen und Maßregeln rechtzeitig erfolgen können. 

65 57-62. Ausübung der Disziplin. 

q 57. 
Für die Ausübung der DiszipIinargewalt über die Studierenden 

und Beamten der Universität gelten die besonderen Disziplinarvor- 
schriften. 

58. 
In den Diszjplinarsachen des engeren Konzils gebührt dem 

juristischen Beisitzer die Leitung des Verfahrens, die erste Stimme, 
das Entwerfen der Erkenntnisse, Bescheide, Erlasse und Anschläge. 



Ist der Rektor Mitglied der Juristenfakultät, so stehen ihm diese 
Befugnisse jedoch mit der Maßgabe zu, daß  er sie allgemein oder in 

I einzelnen Sachen dem juristischen Beisitzer überlassen kann. 
Die Stimme des juristischen Beisitzers entscheidet bei Stimmen- 

gleichheit, vorausgesetzt, daß der Rektor (vgl. tj 16 Abc. 2) nicht Mitglied 
der Juristenfakultät ist. 

1 Von der Gesamtheit der übrigen Mitglieder des engeren Konzils 
wird der juristische Beisitzer nur dann überstimmt, wenn sich unter 
ihnen ein mitabstimmendes Mitglied der Juristenfakultät befindet. 
Anderenfalls wird, wenn er auf seiner alleinstehenden Meinung beharrt, 
ein von dem engeren Konzil mit Stimmenmehrheit zu wählendes Mitglied 

@ der Juristenfakultät zugezogen. Wird von diesem eine Sondermeinung 
I vertreten, so ist in gleicher Weise ein weiteres Mitglied der Juristen- ! fakultät  hinzuzuwählen und die Entscheidung nach der Stimmenmehrheit 

der juristischen Mitglieder zu treffen. 

I 
I 

Der juristische Beisitzer ha t  mit dem Rektor vornehmlich für  die 
Handhabung der akademischen Disziplin zu sorgen. 

! Er  ha t  insbesondere den Rektor auf alIe Angelegenheiten aufmerk- 
i Sam zu machen, die ihm von Wichtigkeit für  die akademische Disziplin 

zu sein scheinen, und unter Umständen darüber Berichte an das Mini- 
sterium, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten, zu veranlassen. 

Er  ist befugt, in den unter seiner Leitung stehenden Sachen die 
erforderlichen Termine und Vorladungen anzuordnen, dem Sekretär 
und den Pedellen Anweisungen zu erteilen und die in eiligen Fällen nötigen 
Anordnungen zu treffen. 

Solche einseitig getroffenen Verfügungen ha t  er spätestens binnen 
12 Stunden dem Rektor anzuzeigen. 

Seine Verfügungen ergehen stets im Namen von Rektor und Konzil. 

Der juristische Beisitzer beaufsichtigt den Sekretär in der pünkt- 
lichen Führung des Dekreturbuches und des Verzeichnisses der Dis- 

Ihm liegt zunächst ob, darauf zu achten, da6  die aus der Sonder- 
stellung der Universität hervorgehenden Beziehungen zu den in der Stadt 
Rostock befindlichen Behörden zutreffend geordnet bleiben. 











Wer an  dem Tage, an welchem ihn die Folge trifft, noch kein volles 
Jahr Mitglied der Fakultät ist, wird für die laufende Reihe ganz über- 
gangen. 

I Emeritierte Professoren können das Amt des Dekans nicht bekleiden. 

76. 
Bei Verhinderung des Dekans trit t  der Vorgänger, nötigenfalls 

dessen Vorgänger als Prodekan ein. 
Bei Erledigung des Dekanats übernimmt der Nachfolger im De- 

kanat als wirklicher Dekan das Amt. 

g 77. 
Der Dekan hat  alle Rechte und Pflichten, welche die Leitung der 

Geschäfte mit sich bringt. 
Er ist während seiner Amtsführung dem Range nach der Erste in 

der Fakultät. 

$ 78. 
Wer der Fakultät etwas vortragen will, ha t  sich an den Dekan 

zu wenden. 
Der Dekan ha t  bei den Beratungen und Abstimmungen der Fakultät 

mit seinem Vorschlag und seiner Stimme voranzugehen. 
Nur bei höchster Gefahr im Verzuge darf er selbständig Anordnungen 

treffen. Er hat  diese jedoch ungesäumt der Fakultät mitzuteilen und ist  
ihr dafür verantwortlich. 

5 79. 
Der Dekan hat  das Album und, soweit die Fakultätssatzungen 

nicht anders bestimmen, die Siegel und Akten der Fakultät in verant- 
wortlichem Gewahrsam. 

Alle Fakultätspapiere stehen jedem Fakultätsmitgliede zur Einsicht 
offen und sind ihm auf Verlangen ohne Verzug von dem Dekan zugänglich 
zu machen. 

$5 80-83. Geschäftsbetrieb der Fakultäten. 

5 so. 
Den Fakultäten steht zu ihren Versammlungen und Prüfungen das 

FakuItätenzimmer der Universität zur Verfügung. Die Prüfungen der 
Konviktoristen und Stipendiaten müssen im Universitätsgebäude statt-  
finden. 







I 

Unbedingt ausgeschlossen ist:  
1. wer noch eine Schule besucht; 
2. wer immatrikulationsfähig ist, sich aber ohne genügenden Grund 

nicht immatrikulieren lassen will. 
Der Rektor ha t  von Amtswegen darauf zu achten, daß  diese Per- 

sonen keine Vorlesungen besuchen. Jeder Dozent h a t  unter eigener 
Verantwortlichkeit auf Befolgung des Verbotes zu halten. Der Quästor 
h a t  verbotswidrige Fälle dem Dozenten und nötigenfalls dem Rektor 

! anzuzeigen. 

\ $ 89. 

Benutzung der Hörsäle. 
Für jedes Semester läßt der Rektor rechtzeitig durch den Ober- 

pedellen eine Übersicht über die Benutzung der Hörsäle des Universitäts- 
I 
I 

gebäudes aufstellen. 
Zunächst sind die ordentlichen Professoren nach der Reihenfolge 

im Konzil mit ihren Wünschen zu berücksichtigen, sodann die übrigen 
Professoren nach Rang und Dienstalter, hiernach die Privatdozenten. 

Feststellung der Vorlesungen. 

Der Rektor h a t  rechtzeitig die Aufforderung zur Feststellung der 
Vorlesungen des nächsten Semesters an die Dekane zu richten, welche 
von den Dozenten ihrer Fakultät  die Anzeige der geplanten Vorlesungen 
einfordern. 

Wer eine in das Lehrgebiet einer anderen Fakultät  gehörende Vor- 
lesung halten will (vgl. $ 74), ha t  hiervon ohne Verzug dem Dekan dieser 
Fakultät  schriftlich Mitteilung 2u machen. 

Die Fakultät  stellt nötigenfalls in mündlicher Beratung die Vor- 
lesungen und deren Tagesstunden fest. Alle Dozenten haben der Ladung 
zu dieser Beratung Folge zu leisten. 

Die Festsetzung mehrerer Hauptvorlesungen auf die gleichen 
Tagesstunden ist  tunlichst zu vermeiden. Kollegien, welche nur zwei- 
bis sechsstiindig die Woche gelesen werden, dürfen tunlichst nicht zu 
verschiedenen Tagesstunden gehalten werden. 

Die Dekane teilen die festgestellten Vorlesungen geordnet dem 
Rektor mit,  der hiernach das Vorlesungsverzeichnis verfaßt. 





Berufung der ordentlichen Professoren. 
Sobald feststeht, daß  ein ordentlicher Lehrstuhl erledigt wird, 

erstattet  die betreffende Fakultät  dem Ministerium, Abteilung für Unter- 
richts-Angelegenheiten, einen erachtlichen Bericht darüber, ob der Lehr- 
stuhl unverändert bei Bestand zu lassen ist. Ist diese Frage geordnet, 
so schlägt die Fakultät  dem Konzil sechs Gelehrte zur Auswahl vor. 

Dies geschieht in einem von allen Fakultätsmitgliedern unter- 
schriebenen Bericht, welcher den Ruf und die Tüchtigkeit der Vor - 
geschlagenen kurz bezeichnet. Ist der Fakultätsbeschluß durch Stimmen- 
mehrheit gefaßt (§ 82), so darf kein Mitglied die Unterschrift einfach 
verweigern; wer Bedenken trägt, den Bericht zu unterschrieben, h a t  
seine abweichende Meinung in einem eigenen, der Fakultät  vorher mit- 
zuteilenden Sonderbericht zu begründen. 

Der Rektor ladet unter Mitteilung des Fakultätsberichtes alle 
Konzilsmitglieder mit Ausschluß der Mitglieder der vorschlagenden 
Fakultät  zu einer Sitzung, welche frühestens drei Wochen nach Eingang 
des Berichtes abzuhalten ist. 

In der Konzilssitzung werden von den vorgeschlagenen sechs Ge- 
lehrten drei durch mündliche Abstimmung ausgewählt, die hierfür maß- 
gebenden Gründe im Protokoll vermerkt und nach Befinden des Konzils 
daneben noch andere Gelehrte unter besonderer Begründung zur Be- 
rücksichtigung empfohlen. 

Die betreffenden Aktenstücke sind hierauf dem Ministerium, Ab- 
teilung für Unterrichts-Angelegenheiten, einzureichen, welches jedoch 
bei der Berufung nicht an  die Vorschläge des Konzils gebunden ist. Das 
Ergebnis der Beratung des Konzils ist der ausgeschlossenen Fakultät  
mitzuteilen. 

' ~ e h ö r t  der Rektor der vorschlagenden Fakultät  an, so nimmt er 
an ihren Verhandlungen als Fakultätsmitglied teil und wird in der Konzils- 
sitzung durch den Prorektor vertreten. 

Ordentliche Honorarprofessoren und außerordentliche Professoren. 
Ordentliche Honorarprofessoren folgen im Amtsrange unmittelbar 

auf die ordentlichen Professoren und haben im übrigen die Rechte und 
Pflichten der außerordentlichen Professoren. 









Ihre Besoldungen und Vergütungen werden im Einverständnis 
mit der Verwal tungsbehörde für die Finanzen der Universität festgesetzt, 

Für die Teilnahme an dem Zivil- und Militär-Diener-Witweninstitut 
und für die Grundsätze über die Besetzung der Beamtenstellen mit 
Militäranwärtern gelten sie als Landesherrliche Beamte. Die für diese 
bestehenden Bestimmungen über den Anspruch auf Sterbe- und Gnaden- 
quartale und über die Versetzung in den Ruhestand mit  Pension finden 
nach Maßgabe besonderer Ordnung ebenfalls auf sie Anwendung. 

I 
Amtsbefähigung. 

Der Quästor muß zur Recht'sanwaltschaft zugelassen sein. 
Der Lsekretär muß die erste juristische Staatsprüfung oder die 

Gerichtsschreiberprüfung oder eine von dem Konzil mit Genehmigung 
des Ministeriums, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten, für gleich- 
wertig erachtete Prüfung bestanden haben. 

g 111. 

Beeidigung und Einweisung. 

Die Beamten werden nach geschehener Ordnung ihres Dienst- 
einkommens von dem Rektor in einer Konzilssitzung beeidigt und in ihr 
Amt eingewiesen. 

Das Einweisungsprotokoll muß die Anstellungsbedingungen ent- 
halten und wird unter dem Universitätssiegel als Bestallung für sie aus- 
gefe'rtigt. 

Die Diensteide des Quästors, des Sekretärs und der Pedelle finden 
sich in den Anlagen C ,  D und E. 

Amtsvorschriften, Beaufsichtigung und Entlassung. 

Die Beamten haben die bestehenden Dienstanweisungen und Vor- ) 

des R'ektors. In Disziplinarsachen h a t  auch der juristische Beisitzer des 
engeren Konzils die Aufsicht über den Sekretär. 



Der Beschluß, einem Beamten zu kündigen, ihn gegen seinen Willen 
zu entlassen oder ihn in den Ruhestand zu versetzen, bedarf der Ge- 
nehmigung des Ministeriums, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten. 

Neunter Abschnitt. 

Über Erwerb und Verlust des akademischen Bürgerrechts und über 1 
die Rechte und Pflichten der Studierenden bestimmen die Vorschriften 
der Disziplinarsatzungen. 

.- 

Zehnter Abschnitt. 

Die Institute und Sammlungen. 

Leitung und Beaufsichtigung. 
Alle akademischen Institute und Sammlungen stehen unter Auf- 

sicht und Leitung ihrer besonderen Vorgesetzten, welche unmittelbar 
dem Ministerium, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten, unter- 
geordnet sind. 

Hierher gehören namentlich die Universitäbbibliothek und die 
mit ihr verbundenen Sammlungen, die Seminare, die medizinischen und 
naturwissenschaftlichen Institute und die klinischen Anstalten. 

Bibliothek. 
Die Beamten der Bibliotheksverwaltung werden von dem Mini- 

sterium, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten, angestellt und sind 
diesem in ihrer Amtsführung unmittelbar untergeordnet. 









und der außerordentlichen Professoren. 
Ich . . . . . . gelobe und schwöre: da Seine Königliche Hoheit 

der allerdurchlauchtigste Großherzog (- Name des Landesherrn -), 
mein allergnädigster Fürst und Herr, mich zum ordentlichen Honorar- 
professor (außerordentlichen Professor) der . . . . . . zu ernennen ge- 
ruht,  will Seiner Königlichen Hoheit ich treu, gewärtig und gehorsam 
sein, die mir in meiner Bestallung auferlegten Pflichten gewissenhaft 
erfüllen, die akademischen Satzungen in allem befolgen, dem jedesmaligen 
Rektor und dem Konzil die schuldige Ehrerbietung beweisen, auf der 
studierenden Jugend Bestes vorzüglich sehen, die mir obliegenden und 
meiner Professur angemessenen Vorlesungen fleißig lesen, sie zur gehörigen 
Zeit anfangen und gebührend abwarten, sowie überhaupt der Universität 
Nutzen und Wohlfahrt nach meinen Kräften befördern. Alles dies gelobe 
ich fest und unverbrüchlich zu halten. So wahr mir Gott helfe durch 

Anlage C. 

Ich . . . . . . gelobe und schwöre, daß ich die Pflichten des mir 
anvertrauten Amtes des Quästors der Universität nach allen meinen 
Kräften gewissenhaft und treulich erfüllen, dem Rektor und Konzil 
gehorsam sein, meinen Vorgesetzten in Amtssachen alle Folgsamkeit 
und sämtlichen Professoren die schuldige Ehrerbietung beweisen, nach 
meinem Vermögen das Beste der Universität befördern und Nachteil 
abwenden, die mir als Quästor nach den allgemeinen Satzungen der 
Universität, nach der Dienstvorschrift für den akademischen Quästor 
und nach der Honorarienordnung obliegenden oder sonst vom Rektor 
und Konzil übertragenen Geschäfte mit Fleiß und Pünktlichkeit besorgen, 
über alles, was mir in meinem Amte anvertraut wird, sorgfältig Ver- 
schwiegenheit beobachten und mich von Erfüllung meiner Pflichten 














